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Betreff: Information RegionalMusikschule Wolkersdorf 

 

Sehr geehrte Lernende der RegionalMusikschule Wolkersdorf, 

geschätzte Erziehungsberechtigte! 

 

Die RegionalMusikschule Wolkersdorf bietet jährlich für hunderte Lernende ein 

hervorragendes Lernumfeld im Bereich der musikalischen Ausbildung. 

Die Qualität der Ausbildung, die auch maßgeblich von unserem engagierten 

Lehrkörper getragen wird, ist uns auch zukünftig von größter Wichtigkeit. 

Auf Grund der Ereignisse hinsichtlich der Finanzgebarung von Gemeinden, die Sie 

zahlreichen Medien bereits entnehmen konnten, ist es der Stadtgemeinde Wolkersdorf 

ein wichtiges Anliegen, auch ein stabiles Umfeld für den zukünftigen 

Musikschulunterricht sicherzustellen. 

Der Gemeinderat wird dementsprechend in seiner Sitzung am 26. Juni 2025 neue 

tarifliche Bestimmungen und Förderrichtlinien (siehe Anhang zu diesem Schreiben) 

beschließen. 

Dieser Vorgang wurde bereits vom Stadtrat der Stadtgemeinde Wolkersdorf in seiner 

letzten Sitzung bestätigt. Die Wirksamkeit wird mit dem kommenden Musikschuljahr 

(Beginn 01.09.2025) festgelegt. 

Nachdem die neue Ausgestaltung der Entgelte für den Musikschulbesuch erst im 

Rahmen dieses Schreibens kommuniziert wird, haben Sie die Möglichkeit, Ihre bereits 

getätigten Anmeldungen für das kommende Schuljahr bis 27. Juni 2025 abzuändern 

bzw. zurückzuziehen. 

 

An die  
Schülerinnen und Schüler 
der RegionalMusikschule Wolkersdorf Wolkersdorf, im Juni 2025 
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Sollten Sie aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen von der Anmeldung bzw. 

Weitermeldung zurücktreten wollen, ist es unerlässlich, dass Sie dies schriftlich oder 

per Mail an musikschule@wolkersdorf.at bis zum oben genannten Stichtag bekannt 

geben. Andernfalls gehen wir davon aus, dass Ihre Anmeldung/Weitermeldung in der 

ursprünglichen Form für das Schuljahr 2025/26 aufrecht bleibt. Diese wird dann - 

basierend auf der neuen Tarifstruktur - verbindlich weiterbearbeitet. 

 

Für eventuelle Änderungen der Unterrichtseinheiten, z.B. Reduktion, wenden Sie sich – 

ebenfalls unbedingt bis 27. Juni 2025 - an die für Sie zuständige Lehrkraft. 

 

Für allgemeine Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung, Mag. Alexander Blach-Marius 

telefonisch unter 02245/83249 oder per Mail unter musikschule@wolkersdorf.at zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Bürgermeister Musikschulleiter 

Ing. Dominic Litzka, BEd Mag. Alexander Blach-Marius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beilage: Tarifübersicht und Förderrichtlinien 
 
 
 
 
 
 

mailto:musikschule@wolkersdorf.at
mailto:musikschule@wolkersdorf.at


 
 

 

 

 

 

 

Regional Musikschule der Stadtgemeinde Wolkersdorf im Weinviertel 

Schlossplatz 2 · 2120 Wolkersdorf im Weinviertel · Telefon/Fax: 02245/83249 oder 0664 738 048 46 

http://musikschule.wolkersdorf.at · musikschule@wolkersdorf.at 

 

 

 
Tarife der Regional Musikschule Wolkersdorf gültig ab 01. September 2025 

  Tarife in Euro/ Jahr 

Einzelunterricht 50 Minuten 1.950,00  

2er Gruppe 1.073,05    

3er Gruppe 779,68    

4er Gruppe 487,88    

5er Gruppe 467,53    

    

Einzelunterricht 25 Minuten 1.073,05    

2er Gruppe 25 Minuten 590,19    

3er Gruppe 25 Minuten 428,82    

4er Gruppe 25 Minuten 268,34    

5er Gruppe 25 Minuten 257,14    

    

Einzelunterricht 12,5 Minuten 590,19    

    

Einzelunterricht 40 Minuten 1.715,99    

2er Gruppe 40 Minuten 943,79    

3er Gruppe 40 Minuten 686,11    

4er Gruppe 40 Minuten 429,35    

5er Gruppe 40 Minuten 411,42    

    

Früherziehung/Musikgarten/Theorie 50 Minuten 487,88 
 

Die endgültige Zuteilung zu 2er-, 3er-, 4er- oder 5er-Gruppe erfolgt nach dem Stand 

der Anmeldungen und nach Verfügbarkeit durch die Musikschule. 

Um Belastungen zu mindern, werden seitens der einzelnen Gemeinden 
Unterstützungen gewährt. Da diese Förderungen unterschiedlich sind, ersuchen wir 
Sie, sich beim zuständigen Gemeindeamt über Fördermodalitäten und Förderhöhen 
zu informieren (Infos für Stadtgemeinde Wolkersdorf umseitig).  
Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung für ein ganzes Schuljahr gilt. Eine Abmeldung 

während des Schuljahres ist in der Regel nicht möglich! 
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Förderung RegionalMusikschule Wolkersdorf 

 

Bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres erhalten Jugendliche mit Hauptwohnsitz in 

der Stadtgemeinde Wolkersdorf Jugendförderung in Höhe von 35 % des jeweiligen zu 

Verrechnungen gelangenden Tarifes. Stichtag für die Vollendung des 23. Lebensjahres 
ist der 01. September des jeweiligen Kalenderjahres.  

Förderung für Familien (wohnhaft im selben Haushalt mit Hauptwohnsitz in 

Wolkersdorf): 

Besuchen mehr als ein Jugendförderungsberechtigter einer Familie wie oben 

angeführt den Unterricht der Regionalmusikschule, werden weitere 10 % von den 

bereits mit 35% reduzierten Tarifen der konsumierten Unterrichtsfächer aller im 

Haushalt mit Hauptwohnsitz wohnhaften Jugendförderungsberechtigten in Abzug 

gebracht (Tarif - 35% - 10% = Musikschulbeitrag).  

Einmal jährlich vor Schulbeginn erfolgt eine Wertanpassung der Tarife nach dem 

Index der Verbraucherpreise 2020 der Bundesanstalt Statistik Österreich oder eines an 

seine Stelle tretenden Index. Die Anpassung erfolgt an den Indexwert für den Monat 

Oktober des vergangenen Schuljahres. Ausgangsbasis ist hier die im Monat Oktober 

2025 verlautbarte Indexzahl. Die erste Anpassung erfolgt somit für das Schuljahr 

2027/2028. Die errechneten Beträge werden kaufmännisch auf eine 

Nachkommastelle gerundet werden. 

 


